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Text

Über die Auflösung oder Verschmelzung des Ortsverbandes entscheidet die
Mitgliederversammlung 
mit einer Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen und bei
Mindestanwesenheit von 
20 % der Mitglieder.
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Über die Auflösung kann nur bei eingehaltener Ladungsfrist gemäß § 6 (3) dieser Satzung
und 
nicht bei Versammlungen mit verkürzter Ladungsfrist abgestimmt werden.

2.149

150

Bei Auflösung des Ortsverbandes fällt das vorhandene Vermögen an die nächst höhere
Gliederung.
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